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An einen Haushalt! Amtliche Mitteilung!      Zugestellt durch Post.at! 

 

 
 

WINTERDIENST und SCHNEERÄUMUNG 
 

Aufgrund der personellen Situation im Bauhof wird es ab der jetzt beginnenden Winterdienstsaison zu 

einigen Umstellungen kommen.  Wir sind und waren bemüht, dass der Winterdienst aufrechterhalten 

werden kann. Daher ersuchen wir alle Gemeindebürgerinnen und -bürger um Verständnis, wenn 

nicht alles so reibungslos oder wie in der Vergangenheit gewohnt abläuft.  

Allen Mitarbeitern im Bauhof und den bereits bewährten Firmen H&L Baggerungen und VIP 

Member Golf  Danke für eure Bemühungen.  

 

Um die Streuung und Räumung der Gemeindestraßen korrekt durchführen zu können, wird auch darauf 

hingewiesen, dass Fahrzeuge nicht entlang der Straßen abgestellt werden sollen. Die Streuung und 

Räumung, kann ansonsten nicht gewährleistet werden. Um Unfällen vorzubeugen, wird um Vorsicht 

gebeten, wenn ein Räum- oder Streufahrzeug auf der Straße entgegenkommt!  

Alle Verkehrsteilnehmer werden angehalten, auf die Schneestangen zu achten. Sollte es doch einmal 

passieren, dass welche umgefahren oder beschädigt werden, wird um umgehende Meldung am 

Gemeindeamt ersucht. Fehlende Schneestangen machen die Räumung extrem schwierig und gefährlich! 

 

Wie jedes Jahr möchten wir die Haus- und Grundbesitzer wieder auf ihre Pflichten 

gemäß den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung bezüglich Gehsteigräumung 

und –streuung aufmerksam machen. Die Entsorgung des Schnees von Gehsteigen und 

Garageneinfahrten (Privatgrund) auf öffentliche Straßen ist verboten! 

Die Marktgemeinde ersucht wieder alle Wohnungs- bzw. Hausbesitzer im eigenen 

Interesse für eine ordnungsgemäße Gehsteigräumung und –streuung zu sorgen, 

da im Schadensfall dies nicht nur eine Verwaltungsstrafe mit sich zieht, sondern auch 

mit einem Gerichtsverfahren gerechnet werden kann! 

 

 
 

ASZ Öffnungszeiten Weihnachtsfeiertage 2021/22 
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Herzlichen Dank an die Christbaumspender!! 
 

Die Marktgemeinde Altenfelden bedankt sich bei Familie Karl Leopold und Irma für den schönen 

Weihnachtsbaum am Marktplatz. 

 
 

Tierkörper-Sammelstelle beim ASZ Altenfelden 
 

Die Entsorgung von Tierkörpern über den TKV-Container gilt nur für Kleinmengen bis 35 kg, 

•             z.B. Katzen, kleine Hunde, Kaninchen, Hamster, Geflügel,  

•             Niederwild, Rehe, kleine Schafe, Zicklein und Ferkel. 

•             Aufbrüche von Schafen, Ziegen, Rehen, Schweinen usw. 

Fleischabfälle und Tiere über 35 kg werden vor Ort abgeholt. 

Gewerbliche Betriebe wie Schlachthöfe und Direktvermarkter dürfen diese Sammelstelle nicht 

benützen. Sie müssen auch künftig ihre Schlachtabfälle nachweislich laut TMG direkt entsorgen. 

Keinesfalls dürfen tote Tiere und Tierkörper auf dem Boden vor der Sammelstelle abgelegt werden. 

 

Abholtermine für Altenfelden:   DIENSTAGS 

Zusätzliche Abholungen während der Jagdsaison Dienstag & Donnerstag! 

Weitere Informationen sind auch auf unserer Website zu finden: 

https://www.umweltprofis.at/rohrbach/abfall_system/tierkoerper_und_tierische_abfaelle.html 

 

 

BESAMUNGSSCHEINE 
 

Für die Auszahlung der Förderung von Erstbesamungen werden die Landwirte wieder daran erinnert, die 

Erstbesamungsscheine 2021 beim Marktgemeindeamt (bei Fr. Leitner oder Fr. Leibetseder) bis spätestens  

Freitag, 17. Dezember 2021 vorzulegen. Alle später vorgelegten Besamungsscheine können nicht mehr 

berücksichtigt werden!  Wir ersuchen Euch, die erforderlichen Unterlagen übersichtlich und gesammelt 

vorzulegen, damit der Aufenthalt am Gemeindeamt so kurz wie möglich gehalten werden kann! 

 

 

GEMEINDEZUSCHUSS für Semesterticket 
 

Der Gemeinderat hat die Weiterführung der Gewährung einer Förderung an Studierende zum 

Semesterticket beschlossen. Bürger der Marktgemeinde Altenfelden, die einem Studium an einer 

österreichischen Universität oder Fachhochschule nachgehen (Mindestalter 18 Jahre – Höchstalter 26 

Jahre), erhalten für die Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln am Studienort eine Förderung der 

Marktgemeinde Altenfelden in Höhe von € 100,-- pro Semester. 

Die Anträge dafür liegen auf der Marktgemeinde auf bzw. können auch über die Homepage 

www.altenfelden.at heruntergeladen werden. Mitzubringen sind eine Inskriptionsbestätigung und der 

Nachweis/die Rechnung über den Kauf eines mind. 5 Monat gültigen Semestertickets. Der bzw. die 

AntragstellerIn muss den Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Altenfelden haben! 

 

 

SCHNUPPERTICKET Altenfelden-Linz 
 

Der Gemeinderat hat wieder die Verlängerung für das Schnupperticket nach Linz beschlossen. Es stehen 

zwei Tickets zur Verfügung. Jede(r) Gemeindebürger(in) kann sich nach rechtzeitiger Vorreservierung die 

Tickets um € 8,--/pro Person/Tag ausborgen (es gibt keine Preiserhöhung für 2022!).   

 

https://www.umweltprofis.at/rohrbach/abfall_system/tierkoerper_und_tierische_abfaelle.html
http://www.altenfelden.at/
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Urlaub Ordination Dr. Schober 
 

Die Ordination von Dr. Schober Michael ist an folgenden Tagen wegen Urlaubs bzw. Fortbildung 

geschlossen:   9. und  10. Dezmeber 2021, 3.- 7. Jänner und 27. – 28. Jänner 2022 

 

 

“FAHRPLANPUTZ” ab 12. Dezember 2021!  

 

wie jedes Jahr werden auch heuer Mitte Dezember (konkret am 12.12.2021) die 

Fahrpläne im öffentlichen Verkehr umgestellt. Fahrplanangebote, Liniennummern und 

Abfahrtszeiten können sich ändern. Der sogenannte „Fahrplanwechsel“ steht in 

Zusammenhang mit den Änderungen im internationalen Schienenverkehr. Die Schiene 

bildet das Rückgrat aller Fahrpläne bis hinein in die Regionen. Um eine optimale 

Anbindung ans überregionale Schienennetz zu gewährleisten, müssen die Fahrpläne der übrigen 

Verkehrsmittel angepasst werden. Für Fahrgäste ist es daher jetzt ratsam, sich über die neuen Fahrpläne zu 

informieren, damit sie nicht an der Haltestelle mit unliebsamen Überraschungen konfrontiert werden. Die 

neuen Fahrplanfolder der Regionalbuslinien liegen ab Mitte Dezember am Gemeindeamt auf!  

Die roten ÖBB-Taschenfahrpläne (Zugfahrpläne) erhalten Sie direkt bei den ÖBB unter 

oberoesterreich@pv.oebb.at. Des Weiteren informieren natürlich die MitarbeiterInnen  im OÖVV 

Kundencenter unter 0732/ 66 10 10 66,  kundencenter@ooevv.at und in den OÖVV  Verkehrs-

unternehmen sowie die Aushänge an den Haltestellen über Fahrplanänderungen. Die OÖVV INFO APP 

für Android und iOS ist kostenlos in den jeweiligen APP-Stores erhältlich.   

Genauere Details zu den einzelnen Linien finden Sie ebenso auf der Homepage unter der Rubrik  News. 

Mit 1.1.2022 werden auch die Tarife im Oberösterreichischen Verkehrsverbund angepasst. Die neuen 

Tarife finden Sie im Tarifblatt, aufliegend am Gemeindeamt bzw. auch im Internet unter www.ooevv.at 

 

 

Tennisverein sucht 

Reinigungskraft 
 

Der Tennisverein Altenfelden sucht ab sofort eine 

Reinigungskraft für das Clubhaus, nähere Infos und 

bei  Interesse bitte beim Obmann Lang Franz, 

0676/82521831 melden. 

 

 

 

Die Kindergarten – 

Voranmeldung 
findet heuer am Montag, 17. Jänner 2022 

von 13.00 – 15.00 Uhr im Kindergarten 

Altenfelden statt. 

 

Die Einschreibung für das kommende Jahr 

wird vom 

Montag, 4. April  –  Mittwoch, 6. April 

2022 nachmittags stattfinden. 

 

mailto:oberoesterreich@pv.oebb.at
mailto:kundencenter@ooevv.at
https://www.ooevv.at/?seite=fahrplanwechsel-2019-20&sprache=DE
http://www.ooevv.at/
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BEDARFSMELDUNG 

FÜR KINDERGARTENGRUPPE UNTER-DREIJÄHRIGE 2022/23 

Die Gemeinde ersucht, um die Planung für das neue Kindergartenjahr zeitgerecht 

vornehmen zu können, um Bedarfsmeldung der unter dreijährigen Kinder für den 

Kindergartenbesuch 2022/23. Die Aufnahme erfolgt im Kindergarten Altenfelden oder in 

der Tagesmütterbetreuung der Gemeinde. Sollten sie beabsichtigen, Ihr Kind in den 

Kindergarten zu schicken, werden sie eingeladen, unten stehende Bedarfsmeldung 

auszufüllen und am Montag, den 17. Jänner 2022 am Gemeindeamt abzugeben. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(bitte hier abtrennen) 

 

BEDARFSMELDUNG 2022/23 

o U3 Gruppe 
 

Name des Kindes:  …………………………………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum: .........……………………………………………………………………………………. 

Soz.Vers.Nr.: …………………………………………………………………………………………….. 

Staatsbürgerschaft: ………………………………………………………………………………………….. 

Geplantes Eintrittsdatum:  ……. …………………………………………………………………………. 

Name der Eltern:  …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse:   ………..…………………………………………………………………………………… 

E-Mail:   ………………….…………………………………………………………………………. 

Telefon:   ………………….…………………………………………………………………………. 

Beruf der Eltern: ………………….…………………………………………………………………………. 

Mittagskind: ……………………………………. Bus: ………………………………………………. 

Anmerkungen: ………………….…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………..         ………………………………………………………. 
  Datum       Unterschrift der Eltern 

 


